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Beratung feste Brennstoffe
Um den Feinstaubausstoß von Feuerungsanlagen zu reduzie-
ren, wurde in der 1. BImSchV eine Beratung von Betreibern 
einer handbeschickten Feuerungsanlage für feste Brennstof-
fe vorgeschrieben. 

Die Beratung ist notwendig bei: 

∙	 Betreiberwechsel  
∙	 Errichtung einer neuen Feuerungsanlage 

Die Beratung muss gemäß der 1. BImSchV innerhalb eines 
Jahres nach Errichtung der Feuerungsanlage bzw. nach dem 
Betreiberwechsel erfolgen und kann auch im Rahmen anderer 
Schornsteinfegertätigkeiten durchgeführt werden. Es handelt 
sich bei der Beratung um eine sogenannte „freie Tätigkeit“. 

1. BImSchV § 4 (8) 
„Der Betreiber einer handbeschickten Feuerungsanlage für 
feste Brennstoffe hat sich nach der Errichtung oder nach 
einem Betreiberwechsel innerhalb eines Jahres hinsicht-
lich der sachgerechten Bedienung der Feuerungsanlage, 
der ordnungsgemäßen Lagerung des Brennstoffs sowie 
der Besonderheiten beim Umgang mit festen Brennstoffen 
von einer Schornsteinfegerin oder einem Schornsteinfeger 
im Zusammenhang mit anderen Schornsteinfegerarbeiten 
beraten zu lassen.“

Doch welche Bereiche sollten eigentlich durch diese ge-
setzlich vorgeschriebene Beratung abgedeckt werden? Auf-
schluss darüber gibt uns die VDI 4207-2. 

Im Folgenden sind die einzelnen Punkte, die bei der Beratung 
abgedeckt werden sollen, aufgeführt. Es empfiehlt sich, dem 
Betreiber im Anschluss einen Flyer oder Ähnliches zu überge-
ben, in dem die wichtigsten Punkte nochmals aufgeführt sind.

1. Abläufe der Verbrennung: 

Die verschiedenen Phasen der Verbrennung sowie endother-
me und exotherme Vorgänge müssen dem Kunden erläutert 
werden. Der Verbrennungsablauf besteht aus folgenden 
Phasen:

∙	 Trocknung 
∙	 Entgasung 
∙	 Vergasung 
∙	 Verbrennung

2. Das richtige Anheizen: 

Hier geht es darum, den Betreiber zu informieren, wie das 
Anheizen idealerweise ablaufen sollte. Folgende Punkte soll-
ten hierbei beachtet werden:

∙	 Rost vor Inbetriebnahme säubern 
∙	 Luftklappen öffnen bzw. Luftregler einstellen  
∙	 Schichten des Brennstoffs und Verwenden von Anzünd-	
	 material 
∙	 Anfeuern von „oben“ 
∙	 Erreichen von hohen Temperaturen in möglichst kurzer 	
	 Zeit

3. Nachlegen von Brennstoff:

Hier sind vor allem die Herstellerangaben zu beachten. So 
sind unter anderem die maximale Brennstofffüllmenge, die 
Brennstofffeuchte und die Abstände innerhalb der Brenn-
kammer/des Feuerraums zu beachten.

4. Betrieb:

Beim Betrieb sollten auch wieder vor allem die Angaben des 
Herstellers zu folgenden Punkten beachtet werden:

∙	 Leistung (Brennstoffmenge) 
∙	 Drosseleinrichtung richtig verwenden  
∙	 Regeleinrichtungen richtig verwenden  
∙	 Fehlbetrieb, welcher unter anderem zu Rauchgasbelästi-	
	 gungen führen kann, vermeiden 
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5. Brennstoffaufbereitung:

Es sollte nur der für die Feuerstätte geeignete Brennstoff ver-
wendet werden und die empfohlene Scheitgröße des Her-
stellers beachtet werden. Des Weiteren muss auf die Lager-
dauer der verschiedenen Holzarten geachtet werden. Welche 
Brennstoffe für die Feuerstätte geeignet sind, kann man auf 
dem Typenschild bzw. in der Bedienungsanleitung des Her-
stellers finden.

6. Lagerung des Brennstoffes:

Hier eine Abbildung einer optimalen Lagerung von naturbe-
lassenem stückigem Holz: 

7. Umgang mit festen Brennstoffen: 

In diesem Teil der Beratung geht es vorwiegend darum, dem 
Betreiber ein Gefühl für die Qualität eines Brennstoffes zu 
vermitteln und welches Material im Zweifel nicht verbrannt 
werden sollte (z.B. nicht zweifelsfreies Einwegpalettenholz). 

8. Reinigung der Feuerstätte:

Die Feuerstätte sollte gemäß den Herstellerangaben gerei-
nigt werden. Folgende Bauteile bedürfen unter anderem ei-
ner regelmäßigen Reinigung: Aschekasten, Rost(-öffnungen), 
Rauchrohr, Brennraum, Verbrennungsluftkanäle

9. Wartung der Feuerstätte:

Folgende Bauteile können beispielsweise verschleißen und 
sollten daher regelmäßig auf ihre einwandfreie Funktion/ih-
ren einwandfreien Zustand überprüft werden:

∙	 Verbrennungsluftregler 
∙	 Drosselklappe 
∙	 Brennraumauskleidung 
∙	 Rost 
∙	 Dichtungen 

10. Brennstoffmissbrauch:

Der Betreiber sollte detailliert über die Folgen von Brennstoff-
missbrauch (Verbrennung von nicht zulässigem Brennstoff) 
informiert werden. So kann z.B. die Feuerstätte durch thermi-
sche Überlastung Schaden nehmen und des Weiteren führt 
die Verbrennung eines ungeeigneten Brennstoffes vor allem 
zu deutlich erhöhten Emissionen.

11. Ascheentsorgung:

Der Aschekasten ist regelmäßig zu entleeren. Hierfür emp-
fiehlt es sich, die eventuell noch heiße Asche in einem nicht 
brennbaren Behälter zwischenzulagern und anschließend im 
Hausmüll zu entsorgen. Asche sollte nicht als Dünger genutzt 
werden, da Asche einen erhöhten Schadstoffanteil aufweisen 
kann. 

Jens Horstmann 
Technik/Bildung RV Nord
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Du als Schornsteinfegerin oder als Schornsteinfeger bist 
meist die erste Beratungsstelle vor Ort! Die Fragen von unse-
ren Kunden treffen dich bei der täglichen Arbeit: Welche Hei-
zung soll ich einbauen? Wie lange darf ich die alte Heizung 
noch betreiben? Welche Fördermittel gibt es? Was kostet 
mich eine neue Heizung?

Wir als Fachverband wollen einen Überblick über die Förder-
mittel geben, da im neuen Haushaltsplan und durch einen 
Beschluss des Bundeskabinetts im Juni dieses Jahres an den 
aktuellen Fördersätzen festgehalten wird. Der erste Plan der 
Bundesregierung, das Gebäudeenergiegesetz abschaffen zu 
wollen und damit auch das darauf abgestimmte Förderpro-
gramm BEG (Bundesförderung energieeffiziente Gebäude), 
ist damit erst mal vom Tisch. Damit stehen für die Förderung 
neuer Heizungen im neu beschlossenen Haushaltsplan rund 
15,3 Mrd. Euro zur Verfügung. 

Dies wird durch unser Handwerk als gute Nachricht aufge-
nommen, da Unsicherheiten bei den Fördermitteln meist 
doppelten Schaden verursachen: Wenn in Aussicht gestellte 

Förderungen wieder abgeschafft werden, wird den Kritikern 
der Energiewende die vermeintliche Unbezahlbarkeit der 
Klimaneutralität bewiesen. Als Zweites kommt der Scha-
den für unsere Kolleginnen und Kollegen, die ihren Betrieb 
auf die Energieberatung konzentriert haben. Die Streichung 
von Fördermittel führt oft zu einem schlagartigen Abriss der 
Kundenaufträge. Die Zeitspanne zwischen dem Aufbau von 
Überstunden und Kurzarbeit umfasst dabei nur wenige Wo-
chen. 

Darum wollen wir zwei Faktoren der finanziellen Aspekte ge-
genüberstellen: Kostensteigerung versus Fördermittel. Wie 
war die Entwicklung beider Faktoren in den letzten Jahren 
und welche Preisentwicklungen können am Markt erwartet 
werden?

Preissteigung bei Heizungen

Entgegen dem Gesetz der Marktwirtschaft „Bei geringerer 
Nachfrage sinken die Preise“ sind die Investitionskosten für 
Heizungen in den letzten vier Jahren gestiegen. 

Neue Heizung? – Guter Rat ist teuer!

Die erste Preissteigerung im Laufe des Jahres 2021 war eine 
Auswirkung der Coronapandemie. Da viele Rohstoffe aus dem 
Ausland stammen, war die Produktion schwieriger geworden. 
Damit stiegen die Preise für Metalle, was wiederum alle Hei-
zungsarten betroffen hat. Ebenso war die Preissteigerung von 
seltenen Erden, die für die Elektrik bei Heizungen gebraucht 
werden, brennstoffunabhängig bei allen Heizungen verant-
wortlich für die Preissteigerungen von zeitweise bis zu 31 %. 
Damit ergab sich eine jährliche Durchschnittserhöhung von 
18 %. Zu dieser Zeit wurden Zentralfeuerstätten für feste 
Brennstoffe und Wärmepumpen mit mindestens 35 % geför-
dert. Auch Gas-Brennwertheizungen waren in dem KfW-167-
Kredit mit 20 % berücksichtigt. Im Resümee halbierte sich al-

so der finanzielle Vorteil durch die vom Staat bereitgestellte 
Förderung durch die Preissteigerung in Höhe von 18 %. 

Die nächste hohe Preissteigerung durch den Krieg in der Uk-
raine im darauffolgenden Jahr 2022 überstieg sogar die För-
derung in Höhe von 38 %. Die durchschnittliche Preissteige-
rung in Höhe von 23,8 % erlaubte sinngemäß keine spürbare 
Entlastung durch die gegebenen Fördermittel. Die geringere 
Inflationsentwicklung in den nächsten Jahren erhöht das pro-
zentuale Verhältnis.

Gute Nachricht: Preissteigerungen im Vergleich der letzten 
Jahre sinken!

Quelle vzbv Tim Geßler



Seit Juni 2024, veranschaulicht mit der unteren grünen Linie, 
sinkt die Preissteigerung bei Heizungen. Mit den momentan 
vorhandenen Fördermitteln hatte man das beste Verhältnis 
zwischen dem Verlust der Kaufkraft beim Einbau einer neuen 
Heizung und der angebotenen Förderung. Dieses Verhältnis 
bezieht sich jedoch nur auf Wärmepumpen und Heizungen 
mit regenerativen Brennstoff en, zum Beispiel Holz oder Pel-
lets. Da der Einbau von Gas-Brennwertheizungen nicht mehr 
durch das BEG gefördert wird, liegen hier logischerweise die 
Preissteigerungen höher als die Fördermittel. Die tatsäch-
lichen Preise sind jedoch geringer, da die laufenden Brenn-
stoff kosten nicht in die Investition eingerechnet werden kön-
nen. Die Einführung der CO2-Steuer wirkt sich auch nicht auf 
die Brennstoff kosten aus. 

Die durchschnittliche Kilowattstunde von Heizöl lag Mitte 
des Jahres 2024 bei 10,29 Cent, die von Gas bei 9,70 Cent. 
Holzpellets lagen bei knapp über der Hälfte, bei 5,97 Cent. 

Die Preissteigerungen im Vergleich des Vorjahres zeigen ei-
nes klar: Die Kosten für geförderte Heizungsanlagen sind 
stärker gestiegen als die für nicht geförderte Anlagen. Die 
Nachfrage steigt durch die höheren Fördermittel mehr als bei 
den herkömmlichen Heizungen. Dies führt zu einem stärke-
ren Verpuff en der Fördermittel. Legt man jedoch die langfris-
tige Strategie fest, dass die jetzt eingebaute Gasheizung spä-
testens nach 2045 außer Betrieb genommen werden muss, 
werden die Kosten für die nachträglichen Investitionen ohne 
Fördermittel höher sein als die zu diesem Zeitpunkt. 

Die geringeren Brennstoff kosten tun dann noch ihr Übriges, 
dass regenerative Heizungen mit Fördermitteln bei den tat-
sächlichen Kosten in den Gebäuden billiger werden als Hei-
zungen mit fossilen Brennstoff en. Dies muss man nur ab-

warten können. Bei durchschnittlichen Fördermitteln mit 50 
% und im Beispiel einer Pelletheizung mit einer Investitions-
summe in Höhe von 51.000 Euro können hier die Kosten in 
Höhe von 25.500 Euro und die geringeren Brennstoff kosten 
die billigere Gasheizung schnell einholen. 
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Häufi g erreichen uns Anfragen zum Thema Schwanger-
schaft, Elternzeit und Mutterschutz. Auch das Thema Still-
zeit wird häufi g vergessen. Und was ist eigentlich mit den 
Vätern? Hier geben wir einen Überblick. Im folgenden Fall 
haben wir lediglich die Person unkenntlich gemacht und 
trotzdem – so wie Lisa1  geht es vielen. Wir klären auf. 

>> Lisa (28) ist Schornsteinfegerin und schwanger. Sie ist 
sich unsicher: Muss sie weiterarbeiten und wann meldet sie 
ihrem Chef am besten, dass sie schwanger ist? Dieser ist si-
cherlich nicht erfreut darüber. Sie hat schnell ein schlechtes 
Gewissen, sicherlich ist eine schwangere Frau eine Belas-
tung für den Betrieb und mit Kosten für den Arbeitgeber 
verbunden. 

Einige Monate später, während ihrer Elternzeit, erhält die 
Gesellin eine Message von ihrem Chef: Er fragt, wann sie 
denn wieder arbeiten wolle – und wann sie denn den Meis-
ter machen würde. Er wolle sie zügig als Stellvertreterin 
einstellen, sie solle ihm zeitnah Bescheid geben. Falls sie 
keinen Meister anstrebt, droht er, ihr zu kündigen. <<

Grundsätzliches

In Deutschland gibt es viele Errungenschaften, oftmals jedoch 
einhergehend mit einem Bürokratiedschungel. Für Schwange-
re gilt vor allen Dingen das Mutterschutzgesetz (MuSchG). Es 
schützt die Gesundheit der Frau und die ihres Kindes am Ar-
beits-, Ausbildungs- und Studienplatz während der Schwan-
gerschaft, nach der Entbindung und in der Stillzeit.

Mutterschutzfristen 

• Vor dem errechneten Geburtstermin: sechs Wochen

• Nach der Entbindung: acht Wochen 

• Bei Frühgeburten, Mehrlingsgeburten oder der Geburt ei- 
 nes behinderten Kindes verlängert sich die Frist auf zwölf  
 Wochen nach der Geburt

Während der Schutzfristen besteht ein generelles Beschäfti-
gungsverbot. Die schwangere Frau kann jedoch in den sechs 
Wochen vor der Entbindung auf eigenen Wunsch weiterar-
beiten, wenn ein ärztliches Zeugnis die Unbedenklichkeit be-
scheinigt.

Mutterschaftslohn

Während der Mutterschutzfrist bekommen Schwangere

• Mutterschaftsgeld der Krankenkasse, wenn sie gesetzlich-  
 versichert sind,

• Mutterschaftsgeld des Bundesamtes für Soziale Sicherung,  
 wenn die Schwangere privat krankenversichert oder bei  ei- 
 ner gesetzlichen Krankenkasse familienversichert ist. 

Ein Antrag ist nicht notwendig. Der Mutterschutzlohn wird 
der Schwangeren vom Arbeitgeber automatisch als Lohnfort-
zahlung gewährt. Der Mutterschutzlohn ist so hoch wie der 
durchschnittliche Bruttolohn der letzten drei Monate vor dem 
Beginn der Schwangerschaft. Auch geringfügig Beschäftigte, 
Studentinnen und Hausfrauen erhalten mindestens 13 Euro 
pro Tag von ihrer Krankenkasse. Finanziell entstehen dem 
Arbeitgeber durch ein Beschäftigungsverbot also keine Nach-
teile.

Betrieblicher Gesundheitsschutz 

Die Tätigkeit als Schornsteinfegerin im Betrieb ist aufgrund 
der Berührung mit gesundheitsgefährdenden Stoff en, (Ab-)
Gasen, Staub, der Unfallgefahr und der körperlichen Belas-

Welche Rechte habe ich in 
der Schwangerschaft?
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tung nicht durchführbar. Allerdings kann der Arbeitgeber 
einen Arbeitsplatz festlegen, an dem keine Gefahren entste-
hen und der zumutbar ist, beispielsweise im Büro. In der Re-
gel kommt es zu einem betrieblichen Beschäftigungsverbot 
(Freistellung), welches der Arbeitgeber bescheinigen kann. So 
verhält es sich im Übrigen auch während der Stillzeit. 

Siehe QR-Code – Vorlage Gefähr-
dungsbeurteilung

Wichtig:

Die Schwangerschaft muss dem Arbeitgeber/der Arbeitge-
berin unverzüglich gemeldet werden, um das ungeborene 
Leben zu schützen. Diese/r führt daraufhin eine Gefahren-
analyse im Betrieb durch. Das Ergebnis wird sein: Die Tätig-
keit als Schornsteinfegerin im Betrieb ist aufgrund der Be-
rührung mit Gefahrstoff en (z.B. Ruß) und der großen körper-
lichen Belastung nicht mehr durchführbar. Die Konsequenz: 
Berufsverbot. Der Lohn wird in diesem Fall von der Kranken-
kasse zu 100 % erstattet. Die Bescheinigung zur Schwanger-
schaft stellt der oder die behandelnde Arzt/Ärztin aus.

Stillzeit – schon gewusst? 

In der Stillzeit verhält es sich wie im Mutterschutz: Das Stillen 
als Schornsteinfegerin im Betrieb ist aufgrund der Berührung 
mit Gefahrstoff en und der großen körperlichen Belastung in 
der Regel nicht durchführbar. Die Konsequenz: Still-Beschäf-
tigungsverbot gemäß § 12 MuSchG. Der Lohn wird in diesem 
Fall über den Arbeitgeber von der Krankenkasse zu 100 % er-
stattet. Dies muss allerdings der Arbeitgeber beantragen. Die 
Höhe der Lohnsumme setzt sich aus den letzten drei Mona-
ten vor Beginn der Schwangerschaft zusammen.

Voraussetzung ist auch, dass man sich nicht in Elternzeit befi n-
det oder diese beantragt hat. Der Anspruch ist auf die ersten 
12 Lebensmonate begrenzt. Der zuständige Frauenarzt attes-
tiert nach dem Mutterschutz (acht Wochen nach der Geburt), 
dass das Neugeborene gestillt werden muss. Stillende Müt-
ter haben hierbei grundsätzlich einen gesetzlichen Anspruch 
auf Freistellung von der Arbeit für die Zeit des Stillens oder 
zum Abpumpen von Muttermilch. Innerhalb eines achtstün-
digen Arbeitstages stehen der Mutter zweimal 30 Minuten 
oder einmal 60 Minuten zur Verfügung. Dies muss in einer 
ungestörten Räumlichkeit möglich sein, um die Privatsphäre 
zu gewährleisten. 
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Kurz und knapp: 

Kann der Arbeitgeber die gesetzlich geregelten Zeiten zum 
Stillen nicht gewährleisten, so hat man die Möglichkeit, 
über die Krankenkasse der Mutter die Stillzeit zu beantra-
gen. Dies bedeutet: Die Mutter bleibt bis zu 12 Monate bei 
vollem Lohn zu Hause. Den Lohn zahlt der Arbeitgeber und 
dieser bekommt den gezahlten Lohn durch die Krankenkas-
se der Angestellten ausgeglichen. Der Arbeitgeber kann in 
dieser Zeit ein Attest der Frauenärztin über die noch beste-
hende Notwendigkeit des Stillens einfordern.

Tariflich geregelte Freistellung

Laut unserem Bundestarifvertrag § 11 Freistellung von der 
Arbeit stehen der Ehefrau/Lebensgefährtin bei der Entbin-
dung zwei Arbeitstage zu! 

Weiterhin wird während der Elternzeit der Mitgliedsbeitrag 
reduziert! 

Weist man nach, dass man in Elternzeit ist oder diese nutzen 
wird, so reduziert sich der ZDS-Mitgliedsbeitrag um 75 %. Um 
die Reduzierung des ZDS-Mitgliedsbeitrages zu beantragen, 
reicht eine Nachricht – am besten per E-Mail – an den jewei-
ligen ZDS-Vorsitzenden in deiner Gliederung oder an info@
zds-schornsteinfeger.de.

Weitere Infos erhältst du in deiner ZDS-App unter Arbeitshil-
fen – Tariflich – Mutterschutz und Elternzeit FAQ. 

Kündigungsschutz

Grundsätzlich ist eine Kündigung während der Schwanger-
schaft nicht möglich. Das regelt § 17 des Mutterschutzgeset-
zes. Auch bis vier Monate nach der Entbindung ist die Mutter 
vor einer arbeitgeberseitigen Kündigung geschützt. 

Weiterhin greift hier außerdem das Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz – BEEG § 18. Eine Kündigung während der 
Elternzeit ist ebenfalls nicht möglich. Der Kündigungsschutz 
besteht innerhalb der ersten drei Lebensjahre des Kindes. Er 
beginnt mit der Anmeldung der Elternzeit, frühestens acht 
Wochen vor Beginn der Elternzeit.

Für eine Elternzeit zwischen dem dritten Geburtstag und 
der Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes besteht 
Kündigungsschutz ebenfalls ab der Anmeldung – frühestens 
jedoch 14 Wochen vor Beginn der Elternzeit.

Der Arbeitgeber könnte einen Antrag bei der zuständigen 
Behörde stellen, wenn er einen triftigen Grund hat (Aufgabe 
Betrieb), das wäre dann der Kommunalverband für Jugend & 
Soziales bzw. das Regierungspräsidium. Ein triftiger Grund 
wäre beispielsweise Tod oder Betriebsaufgabe. 

Elternzeit: Brauche ich die Zustimmung des Arbeitgebers?

Es kann eine Auszeit von bis zu drei Jahren pro Kind beim 
Arbeitgeber schriftlich beantragt werden. Hierbei ist keine 
Zustimmung des Arbeitgebers nötig, er kann die Elternzeit 
nicht verweigern. Diese Zeit dient als Auszeit vom Berufsle-
ben, jedoch erhält man in dieser Zeit auch keinen Lohn. Des-
halb wird für diese Zeit häufig ebenfalls Elterngeld beantragt. 

Die Elternzeit beginnt frühestens mit der Geburt oder im An-
schluss an den Mutterschutz und endet mit dem achten Le-
bensjahr des Kindes. 

Es gibt einen Zeitkorridor von einer Woche, innerhalb derer 
der Antrag auf Elternzeit schriftlich gestellt werden muss. 
Der Elternzeitantrag muss spätestens sieben Wochen, aber 
nicht eher als acht Wochen vor dem Antritt der geplanten 
Elternzeit beim Arbeitgeber eingehen. Wenn die Elternzeit 
also am Tag der Geburt beginnen soll, sollte man den Antrag 
sieben Wochen vor dem berechneten Geburtstermin stellen. 

Der Bund übernimmt die Zahlung des Lohns in dieser Zeit. 
Die Höhe ist abhängig von der Einkommenshöhe aus dem 
Jahr vor der Geburt, jedoch maximal 1.800 Euro. Dafür muss 
der Antrag bei der zuständigen Elterngeldstelle eingereicht 
werden.

Dem Vater stehen auch maximal drei Jahre Elternzeit zu, wel-
che er in drei Abschnitte aufteilen kann. Es darf maximal 32 
Stunden in der Woche gearbeitet werden.

Wie viel Elterngeld steht mir zu?

Elterngeld ist eine finanzielle Leistung für Eltern von Säug-
lingen und Kleinkindern. Es soll den Eltern ermöglichen, sich 
die Zeit zu nehmen, ihr Kinde zu erziehen und zu betreuen. 
Für Elterngeld muss man sich nicht unbedingt Elternzeit neh-
men. Allerdings darf man auch nicht mehr als 32 Stunden pro 
Woche arbeiten. 

Elterngeld kann bei einer Elterngeldstelle beantragt werden, 
zu finden unter www.familienportal.de, alternativ ist das For-
mular auch bei vielen Gemeindeverwaltungen erhältlich. In 
manchen Bundesländern kann Elterngeld auch online bean-
tragt werden unter www.elterngeld-digital.de.

Hierbei wird in 

• Basiselterngeld,

• ElterngeldPlus und 

• Partnerschaftsbonus 

unterschieden, wobei diese Varianten auch miteinander kom-
biniert werden können. Wenn beide Elternteile sich beteili-
gen, hat man bis zu 14 Monate Anspruch auf Elterngeld. Man 
muss mindestens zwei, aber höchstens 12 Monate nehmen.

Neuregelung ab Juni 2025: Mutterschutz auch bei späten 
Fehlgeburten

Ab dem 1. Juni 2025 tritt eine wichtige Änderung des Mut-
terschutzgesetzes in Kraft: Frauen, die ab der 13. Schwanger-
schaftswoche eine Fehlgeburt erleiden, erhalten künftig ge-
staffelten Mutterschutz. Damit wird eine bislang bestehende 
Lücke im Schutzsystem geschlossen.

Die Dauer des Mutterschutzes richtet sich dabei nach dem 
Fortschritt der Schwangerschaft:

•	 Ab der 13. Schwangerschaftswoche: bis zu zwei Wochen 	
	 Mutterschutz
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